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Der Gemeinderat: ab 1. Mai 2020
1. Bürgermeisterin Ursula Weiß, 2. Bürgermeister Georg Dorn
Ulrich Egelkraut, Walter Ehret, Xenia Großmann, Matthias Heumann, Adam Kreysa, Frank Oheimer, Klaus Schotterer, 
Martin Schwab, Bernhard Tremmel, Jörg Vogel, Wilhelm Oheimer

VG Weihenzell Ansprechpartner: 
Frau Hummel 09802 / 950123, Einwohnermeldeamt Frau Engerer 09802 / 950122, 
Standesamt Frau Engerer / Frau Geyer 09802 / 950150

Einladung zum  
Familienfest 

Das Haus für Kinder Sonnenschein Bruckberg lädt  
herzlich zum diesjährigen Familienfest ein! 

 
Lassen Sie uns gemeinsam den Frühling willkommen heißen! 

 
 
Datum:   Freitag, 20.03.2026 
Uhrzeit:  14:00 - 16:00 Uhr 
Ort:   Im Garten vom Haus für Kinder Sonnenschein 
 
 
Freuen Sie sich auf bunte Aktionen, Spiel und Spaß für Groß  
und Klein sowie gute Gespräche und gemütliches  
Beisammensein.  
 
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen schönen  
Nachmittag mit Ihnen und Ihren Familien! 
 
Herzliche Grüße 
Das Team vom Haus für  
Kinder Sonnenschein & 
der Elternbeirat 



Öffnungszeiten, Termine

116117 Bereitschaftsdienst für nicht akute Hausbesuche 089 / 19240 Gift-Notruf

110 Polizei-Notruf 112 Feuerwehr + Rettungsdienst Notarzt

0175 503 97 19 Notruf für Abwasser 01802 71 35 38   Stromversorgung Main-Donau-Netzwerk

!! Wichtige Notruf-Nummern !!
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Amts- und Mitteilungsblatt:
Erscheinungsdatum des Mitteilungsblattes ist immer (bis auf Ausnahmen) der 1. Freitag jedes Monats. 

Anzeigen und Artikel zur Veröffentlichung bitte immer eine Woche zuvor in der Gemeindeverwaltung abgeben 
oder per Email an gemeinde@bruckberg.de senden.

Nächster Erscheinungstermin: Fr. 03.04.2026        Annahmeschluss: Mo. 23.03.2026

Geschäftszeiten der Gemeinde Bruckberg Gelbe Säcke (für Verpackungsabfall) 
erhalten Sie im Rathaus zu den 

gewohnten Öffnungszeiten!
Problemhotline: Fa. Herz 0800 / 67 89 013

Montag - Freitag
Mittwoch 

  8.00 - 12.00 Uhr
18.00 - 19.00 Uhr

Restmüllabfuhr Papiertonne Gelber Sack Biomüllabfuhr
Dienstag, 17.02.2026
Dienstag, 03.03.2026
DIenstag, 17.03.2026

Freitag, 06.02.2026
Freitag, 06.03.2026

Donnerstag, 12.02.2026
Donnerstag, 12.03.2026

Dienstag, 10.02.2026
Dienstag, 24.02.2026
Dienstag, 10.03.2026

Angaben ohne Gewähr!!!
Die Termine finden Sie außerdem im Abfallratgeber des Landkreises Ansbach (DinA5-Heft), 

in der Abfall-App oder auf der Homepage des Landkreises Ansbach. 
Die Abfallbehältnisse müssen ab 6.00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen! 

Bei Fragen und Problemen zur Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das 
Landratsamt Ansbach - Abfallrecht, Tel. 0981 / 468 23 23

Wertstoffhof, Alte Poststr. 14
Samstags von 10.00 - 12.00 Uhr

Abgegeben werden kann:

Sperrmüll Altkleider/Kleiderladen von Diakoneo Bruckberg

Sammelcontainer: Es darf nur sperriges Material wie Pols-
termöbel, Matratzen, Gardinenstangen, Teppichböden usw. 
abgegeben werden.
Mit Kleinteilen abgefüllte Säcke oder Kartons dürfen vom 
Wertstoffhofpersonal nicht angenommen werden. Die 
Sperrmüllannahme ist nur während der Öffnungszeiten!!

Sammelbehälter am Wertstoffhof, hier bitte keine Säcke mit 
Altkleidern neben die Container stellen.

Der Kleiderladen von Diakoneo Bruckberg, Steinbacher Str. 5 ist 
mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr und jeden ersten Sams-
tag im Monat von 10 bis 14 Uhr geöffnet. 

Altspeisefette/-öle, Altschuhe etc. Wertstoffe 
und Alteisen

Altschuhe bitte nur paarweise und in einem noch tragbaren 
Zustand abgeben. 

Einwurf in Glas- und Dosencontainer 
am Wertstoffhof

Bitte an die angegebenen Zeiten halten!

Bauschuttdeponie
der Marktgemeinde Dietenhofen

Öffnungszeiten siehe https://www.dietenhofen.de/bauen-wirtschaft-umwelt/
entsorgung-umwelt/wertstoffhof-muelldeponien

Bitte zuvor eine Bescheinigung in der Gemeindeverwaltung Bruck-
berg besorgen, in der bescheinigt wird, dass der Anlieferer Bürger 
der Gemeinde Bruckberg ist. 

Montag bis Freitag
Samstag
Sonn- und Feiertags

07.00 - 19.00 Uhr
08.00 - 15.00 Uhr
Einwurf verboten

Funkalarmierung der Feuerwehren (Probe) 
         Der nächste Probealarm findet am 07.03.2026 und 04.04.2026 in der Zeit zwischen 11.05 - 11.20 Uhr statt. 
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Veranstaltungen

Samstag, 07. März um 20.00 Uhr
Jahreshauptversammlung des TTC Bruckberg

Sonntag, 08. März von 8.00 - 18.00 Uhr
Kommunalwahl

Sonntag, 08. März um 8.30 Uhr
1. FFW-Übung mit Frühschoppen

Samstag, 14. März um 18.00 Uhr
Wirtshausmusik des Männergesangvereins

Dienstag, 24. März um 20.00 Uhr
Bürgerversammlung

Samstag, 04. April um 13.00 Uhr
Ostereiersuchen des Obst- und Gartenbauverein

am Sinnenweg

•	1 schwarzer Schlüssel (Gehsteig,Alte Poststr.)

Fundsachen

Geburtstags-Glückwünsche

d Herzliche Glückwünsche d
Die Bügermeisterin, der Gemeinde-
rat und die Gemeindeverwaltung 

gratulieren zum Geburtstag

Renate Meyer, Flurstr. 3
am 14. März zum 79. Geburtstag

Dieter Kreutzberger, Eichenstr. 9
am 20. März zum 73. Geburtstag

Bernhard Feiler, Schloßstr. 11
am 23. März zum 73. Geburtstag

Marianne Keim, Alte Poststr. 23
am 27. März zum 87. Geburtstag

Getraud Böhmländer, Markgrafenstr. 7
am 27. März zum 85. Geburtstag

Inge Hirschmeier, Birkenstr. 7
am 29. März zum 76. Geburtstag

Gemeindl. Bekanntmachungen
Grüngutentsorgung am März 2026 im Wertstoffhof

Für die Grüngutentsorgung werden ab März 2026 Gebühren für pri-
vate Anlieferungen fällig, da der neue Anbieter deutlich teurer ist 
als der aktuelle Entsorger. Es wird eine Kasse am Grüngutcontai-
ner stehen, die von den Wertstoffhofmitarbeitenden aufgestellt und 
weggeräumt wird.
Nachdem nun über drei Jahre die Kosten ausschließlich von der 
Gemeinde Bruckberg getragen wurden, wurden folgende Gebühren 
ab März 2026 durch den Gemeinderat festgelegt:

- Eimer Grüngut 						      0,50 Euro
- Korb, Gartenabfallbehälter, Schubkarre 		  2,00 Euro 
- Autoanhänger bzw. eine Frontlader Schaufel 		  5,00 Euro.

Kasse und Preise finden Sie am Gebäude des Wertstoffhofes



Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bruckberg - März 2026 - Seite 4

Gemeindl. Bekanntmachungen

Gemeinde Weihenzell

Neues aus dem Gemeinderat aus der Sitzung vom 19.02.2026

-	 Die Pelletsheizung in der Kindertagesstätte Haus für Kinder Sonnenschein hat in den letzten Wintern immer 
wieder Störungen angezeigt und bei Temperatur-änderungen lange gebraucht, um richtig warm zu werden 
bzw. wieder die Temperatur entsprechend der Witterung zu regeln.  
Wir haben bereits ein Angebot einer Fachfirma, um einen Vergleich zu haben wird die Verwaltung ein weite-
res Angebot einer Heizungsfirma anfragen. Die Arbeiten sollen dann nach der Heizperiode ausgeführt wer-
den.

-	 Im Kanal der Alten Poststraße steht ein Metallteil einer Manschette in den Kanal, diese muss abgefräst wer-
den und eine neue Manschette eingebaut werden – auch hier liegt bereits ein Angebot einer Fachfirma vor, 
das Angebot einer weiteren Firma, welche angefragt wurde, hatte zur Februarsitzung noch kein Angebot er-
stellt. Die Arbeiten für diesen Schaden können somit erst im März vergeben werden.

-	 Im RÜB I in der Charlottenallee ist ein Kabelschaden - vermutlich durch einen Rattenbiss - entstanden, eine 
Fachfirma wird die Reparaturarbeiten in der KW 10 ausführen damit die Anlage wieder sachgerecht funktio-
niert.

-	 Der Vertrag für den Schulverbund Ansbach-Ost muss aufgrund umfangreicher Veränderungen (Ende der Mit-
telschule Heilsbronn-Petersaurach im Sommer 2026 etc.) aufgelöst werden bzw. zunächst ein Änderungs-
vertrag beschlossen werden. Es wird im Anschluss eine neue Fassung geben, welche dann ausschließlich 
zwischen den vier Sachaufwandsträgern (Markt Dietenhofen, Gemeinde Neuendettelsau, Stadt Windsbach 
und die Stadt Wolframs-Eschenbach) geschlossen werden soll. Für die Schülerinnen und Schüler der Ge-
meinde Bruckberg ändert sich dadurch nicht. Wir sind weiterhin im Grundschulverband mit Weihenzell und 
im Mittelschulverband mit Dietenhofen.

-	 Erste Überlegungen für Aktionen zum Tag des Grundgesetzes am 23.05.2026 und zur Wertschätzung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit unserer Bürgerinnen und Bürger wurden diskutiert.

-	 Bürgermeisterin Weiß informiert über die anstehenden Arbeiten im Tante Enso Laden durch den Ladenbau 
des Betreibers am 24./25.02.2026. Hier soll die Fläche auf 150 m² begrenzt werden und eine spezielle Zone 
für die alkoholischen Getränke abgetrennt werden, welche nur durch Ausweisung der Volljährigkeit betreten 
werden kann. 

Gemeinderatssitzungen 2025: 
19.03.2026 - 23.04.2026 - 07.05.2026 - 21.05.2026 - 18.06.2025 - 23.07.2026 - 03.09.2026 - 

24.09.2026 - 22.10.2026 - 19.11.2026 - 17.12.2026

Vorübergehende Schließung der Deponie in Weihenzell
Hiermit informieren wir, dass die Deponie in Weihenzell für die Ablagerung von Bauschutt und 
Erdaushub ab sofort vorübergehend geschlossen ist. Grund hierfür ist das Erreichen des ge-
nehmigten Gesamtvolumens für Abfälle gemäß der aktuellen Genehmigung. Um eine Überschrei-
tung der zulässigen Mengen zu vermeiden, wird der Anlieferbetrieb gestoppt.
Die Wiederaufnahme des Betriebs erfolgt in Absprache mit dem Landratsamt Ansbach aus-
schließlich nach Vorlage eines neuen Bescheids bzw. einer erneuten Genehmigung. 
Das heißt, dass ab sofort keine Anlieferung mehr möglich ist.
Erst nach schriftlicher Zustimmung der zuständigen Behörde kann der Anlieferbetrieb wieder aufge-
nommen werden.
Wir informieren Sie, sobald die Deponie wieder für die Anlieferung geöffnet ist.



Schulverband Weihenzell
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Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Weihenzell für 
das Haushaltsjahr 2026 
 

Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Weihenzell hat am 29.01.2026 die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Das Landratsamt Ansbach hat die Satzung, die keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile enthält, rechtsaufsichtlich überprüft und gem. Schreiben vom 05.02.2026 keine Einwendungen 
erhoben. Die Satzung wird nachstehend amtlich bekannt gemacht (Art. 26 Abs. 1 Komm ZG und Art. 65 Abs. 3 
GO). Danach liegen die Haushaltssatzung 2026 samt ihrer Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung öffentlich in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell, Ansbacher 
Str. 15, 91629 Weihenzell innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf.  
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Weihenzell 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Vom 11. Februar 2026 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 7 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes sowie der Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird       
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  629.484,00 €   

und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  173.101,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur  
Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 
 auf 315.000,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 01. Oktober 2025 auf 150 Verbandsschüler festgesetzt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.100,00 € festgesetzt. 
 

(2) Investitionsumlage  
Der durch Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagen Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im     
Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 75.000,00 € festgesetzt 
und zu 21 % von der Gemeinde Bruckberg und zu 79 % von der Gemeinde Weihenzell erhoben. 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 55.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Weihenzell, den 11. Februar 2026 

 
Kraft 1. Vorsitzender 
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Haus für Kinder Sonnenschein Bruckberg

HHaauuss  ffüürr  KKiinnddeerr  SSoonnnneennsscchheeiinn    
BBrruucckkbbeerrgg  

Helau und Alaaf! 
 

Eigentlich gilt der Februar ja als recht trister und 
dunkler Monat im Jahr. Die Weihnachtsfeiertage 
sind vorbei und die herrlichen Schneemassen, die 
die Landschaft verzaubert haben, sind geschmol-
zen. Der Frühling aber lässt noch auf sich warten.  
Trist und dunkel? Nicht bei uns! Unser Februar war 
bunt und lustig, voller Musik, Spiel und Tanz. Im 
Kindergarten Sonnenschein haben Piraten, Prinzes-
sinnen, Feuerwehrleute und manch wilde Tiere ge-
meinsam den Fasching gefeiert.  
 

Aber damit noch nicht genug! Auch in die-
sem Jahr fand wieder der Kinderfasching im 
Saal der Brauerei Dorn statt - eine Koopera-
tion der Gemeinde Bruckberg und des 
Bruckberger Kindergartens. 
Nach der Begrüßung begann das Team aus 
dem Haus für Kinder Sonnenschein direkt 
mit dem Programm: Tanzen, Singen, Polo-
naise, Brezen-Schnappen, Reise nach Jeru-
salem und vieles mehr sorgte für viel Spaß 
bei Groß und Klein.  
Gut angenommen wurden auch die bunten 
Glitzertattoos und die traditionelle Tombola 
unter der Organisation des Elternbeirates.  

 
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Betei-
ligten für die Mithilfe bei der Gestaltung und 
Umsetzung des Kinderfaschings bedanken: Bei 
der Gemeinde Bruckberg und unserer Bürger-
meisterin, bei der Brauerei Dorn und den 
Bruckberger Kärwabuum für die Bereitstellung 
des Saales und der Musikanlage, bei allen 
Spenderinnen und Spendern, die unsere Tom-
bola ermöglicht haben und natürlich nicht zu-
letzt auch bei Ihnen und Euch - unseren Gäs-
ten! Vielen Dank, dass Sie den Nachmittag mit 
uns gemeinsam verbracht haben! 
 
 
Das Team aus dem Haus für Kinder Sonnenschein 
und der Elternbeirat 
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Haus für Kinder Sonnenschein Bruckberg

HHaauuss  ffüürr  KKiinnddeerr  SSoonnnneennsscchheeiinn    
BBrruucckkbbeerrgg  

Wir sagen DANKE!! 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle privaten und gewerblichen Spende-
rinnen und Spender, die unsere Tombola im Rahmen des Kinderfaschings 
möglich gemacht haben: 
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Amtliche Bekanntmachungen
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Az.: 1795.00-0003 SG 32, Teilsachgebiet Abfallrecht  
 
 
Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern  
 
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und Sonnwendfeuerplätzen zur 
Pflege des Brauchtums fällt nicht in den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer behörd-
lichen Erlaubnis zum Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern bedarf es deshalb nicht.  
 
Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis Ostermontag abgebrannt wer-
den. Das Feuer darf nicht vor 18.00 Uhr angezündet werden und muss um 24.00 Uhr vollstän-
dig abgebrannt oder gelöscht sein. 
 
Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt und Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen 
solcher Feuer jedoch folgende Punkte zu beachten:  
 
1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisigmaterial verwendet werden. 

Zum Anzünden des Feuers dürfen keine Brandbeschleuniger genutzt werden. Zuwi-
derhandlungen können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € 
geahndet werden. Die Brennmaterialien dürfen frühestens zwei Wochen vor dem Ab-
brenntag angeliefert werden. 

 
2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vegetationsarmen Flächen abge-

brannt werden. Es ist darauf zu achten, dass sich in der näheren Umgebung keine 
geschützten Biotope befinden.  

 
3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern und Vögeln eine willkom-

mene Deckung, Behausung sowie je nach Jahreszeit und Witterung Nistmöglichkeit. 
Reisig- und Holzmaterial darf deshalb erst unmittelbar vor dem Abbrennen zusammen-
getragen und aufgeschichtet werden. Reisighaufen, die bereits längere Zeit liegen, sind 
vor dem Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind schonend in ei-
nen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen.  

 
4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen (§ 3 Abs.1 Verordnung über 

die Verhütung von Bränden – VVB –). Zudem ist das Verbrennen nur außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 4 Satz 1 Nr. 2 
Bayerische Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV). In diesem Zusammenhang wird auch 
auf § 2 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 PflAbfV hingewiesen. 
 
Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende Entfernungen eingehalten 
werden:  
- mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 BayWaldG)  
- mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1, Satz 2 VVB)  
- mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen 

(§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVB)  
- mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VVB).  

 
Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 m davon 
eine offene Feuerstätte zu errichten oder zu betreiben, bedarf der Erlaubnis durch die 
Untere Forstbehörde (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im Ein-
vernehmen mit dem Landratsamt Ansbach (Art. 17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG). 
Bei geringeren Entfernungen als 100 m von leicht entzündbaren Stoffen und 5 m von 
Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren 
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Amtliche Bekanntmachungen 
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Stoffen ist eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Gemeindeverwaltung (§ 25 
VVB) erforderlich. 
 
Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonnwendfeuers zu unterlassen. 
Darüber hinaus ist Feuer bei starkem Wind zu löschen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 
VVB). Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein. 

 
5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der Brennmaterialien unverzüglich 

zu beseitigen und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat über 
Deponien der Deponieklasse I – DK I – (z.B. Müllumladestation und Deponie Im Dienst-
feld, 91589 Aurach) zu erfolgen.  

 
6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der Gemeindeverwaltung anzumel-

den (Einwilligung des Grundstückseigentümers muss vorliegen).  
 
7. Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen (z.B. Befreiung für 

Landschaftsschutzgebiete). Soweit während des Abbrennens des Osterfeuers alkoho-
lische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden, ist hierfür eine Ge-
stattung nach § 12 Gaststättengesetz (GastG) rechtzeitig bei der Gemeinde zu bean-
tragen. Sollen ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Speisen verkauft werden, 
ist dies dem zuständigen Lebensmittelkontrolleur des Landratsamtes Ansbach anzu-
zeigen.  

 
8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüblich bekanntzumachen.  
 
9. Hinweise:  
 

a) Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers (Brandstiftung) außer-
halb der o.g. Zeiten kann eine Straftat darstellen, die nach §§ 306 ff. StGB mit bis 
zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann.   

 
b) Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z.B. beim vorzeitigen Abbrennen des Os-

ter- bzw. Sonnwendfeuers) werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.   
 
 
Ansbach, 29.01.2026  
LANDRATSAMT ANSBACH  
 
 
Gez. 
Dr. Jürgen Ludwig  
Landrat 
 
 

Beratungsstelle Inklusion im Landkreis und in der Stadt Ansbach 
Ihr Vorschulkind/Schulkind braucht Unterstützung, um erfolgreich lernen zu können? Sie als Eltern sind sich 
unsicher, welche Angebote der Förderung es im schulischen Rahmen gibt? 
Was sind unsere Möglichkeiten und Rechte? Was ist eine Schulbegleitung?  Die Beratungsstelle Inklusion am 
staatlichen Schulamt Ansbach bietet Eltern, aber auch Lehrkräften, Hilfe bei der Entscheidungsfindung.
Ratsuchende können sich hier im geschützten Rahmen kostenfrei über mögliche Lernorte und alle damit zu-
sammenhängenden Fragen informieren. Lehrkräfte aus Regel- und Förderschule beraten im Team. Auch im 
weiteren Verlauf unterstützt die Beratungsstelle bei der Umsetzung der inklusiven Beschulung, wenn dies ge-
wünscht wird.
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Inklusion, Frau Rohmer und Frau Göppel, sind per Email: inklusion@
landratsamt-ansbach.de oder telefonisch (montags von 11.00 Uhr-14.00 Uhr) 0981/4689033 für Ratsuchende 
erreichbar.
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Eichenberg-Grundschule Weihenzell

Neues	aus	der	Eichenberg-Grundschule

Bunte	Faschingsfeier	an	der	Grundschule

Am	Freitag	vor	den	Winterferien	herrschte	ausgelassene	Stimmung	an	der	Grundschule:	Alle	Kinder
durften	verkleidet	kommen	und	verwandelten	die	Schule	in	ein	buntes	Meer	aus	Prinzessinnen,
Superhelden,	Tieren	und	Fantasiefiguren.	In	der	Pause	warteten	kostenlose	Krapfen,	Brezen	und
Käsestangen	auf	die	Schülerinnen	und	Schüler	–	finanziert	aus	dem	Gewinn	des	schulin ternen
Pausenverkaufs.	Mit	fröhlicher	Musik	wurden	die	Klassen	später	in	ihren	Zimmern	abgeholt	und
zogen	in	einer	langen	Polonaise	zur	Turnhalle.	Dort	präsentierten	eine	erste	und	eine	zweite	Klasse
schwungvolle	Liedbeiträge	und	natürlich	wurde	auch	gemeinsam	zu	bekannten	Faschingsliedern
getanzt.	So	endete	der	Schultag	in	bester	Faschingslaune	–	mit	viel	Musik,	Lachen	und	fröhlichen
Gesichtern.

Lesepatenschaft	der	ersten	und	zweiten	Klassen

An	unserer	Grundschule	wird	Lesen	großgeschrieben!	Im	Rahmen	der	Lesepatenschaft	treffen	sich
die	Kinder	der	ersten	und	zweiten	Klassen	regelmäßig	in	den	Lernwaben	in	der	Aula.	Die
Zweitklässler	lesen	dabei	mit	ihren	jüngeren	Paten	spannende	Geschichten	oder	stöbern
gemeinsam	in	Büchern.	So	werden	Lesefreude,	Zuhören	und	gegenseitige	Unterstützung	spieler isch
gefördert	–	und	die	gemeinsame	Zeit	macht	allen	großen	Spaß.
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Amtliche Bekanntmachungen
 

Jungbaumpflege und Pflanzung - Mitmachkurs 

Obstbaum gepflanzt? Wie geht es weiter - auf was kommt es in den ersten Jahren 
an? Alles rund ums Thema Pflanzung, 
Baumscheibenpflege, Anstrich, 
Anbindung, Verbissschutz und 
Erziehungsschnitt 

Wann?: 11. April 2026, 9 Uhr  

Wo?: Gemeindefläche Weihenzell 
Richtung Beuttellohe vor Ortseingang,  

Veranstalter: Landkreis Ansbach, 
Kreisfach- und Streuobstberatung,    
in Zusammenarbeit mit OGV und 
Gemeinde Weihenzell 

Kosten: für die Teilnehmer kostenlos 

Falls vorhanden: Hacke und Baumschere mitbringen 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme - gerne einfach vorbeikommen! 

Die Aktion wird gefördert über das Projekt Zukunft.Streuobst II 

Kontakt: 
Streuobstberatung Landkreis Ansbach, Enzner, 0981/468 4402  

maria.enzner@landratsamt-ansbach.de 

 

 

Wir brauchen 
Deine 

Unterstützung
Es gibt viele Menschen, die in den Maßnahmen der 
Wiederbelebung professionell geschult sind, jedoch 
nicht automatisch Bestandteil der Alarmierungskette 
bei Notfällen sind: 

Ärzt*innen, Rettungsdienstmitarbeiter*innen im Dienstfrei, 
Pflegepersonal, Mitglieder der Hilfsorganisationen.  
Wenn diese professionellen Helfer*innen bei einem Herz-
Kreislaufstillstand in nächster Nähe erreichbar und alarmier-
bar sind, können tausende Leben in Deutschland jährlich 
gerettet werden. 

 Du bist Mitglied in einer Hilfsorganisation?

 Du arbeitest in einer Klinik oder im Gesundheitsbereich?

 Du hast eine Sanitätsausbildung absolviert?

 Du möchtest selbst aktiv sein?

Mach mit!
Jetzt App laden

 und als 
Lebensretter*in 

registrieren.

Jetzt App laden und als 
Lebensretter*in 
registrieren.

Lade die App
Die App findest du im jeweiligen Appstore unter 
dem Namen „Region der Lebensretter“.

Registriere dich
und lade einen Scan mit deiner medizinischen 
Qualifikationsurkunde hoch.

Warte
1. bis du eine Bestätigungsnachricht vom System und
2. eine Nachricht mit der Freigabe deiner Region erhältst.

#lebensretterwerden 

WESTLICHES MITTELFRANKEN

 regionderlebensretter.de

Dein Tag, Dein Weg! – Girls’Day und Boys’Day  
am 23. April 2026 

 

Teilnehmende Unternehmen und Jugendliche gesucht! 

Unter dem Motto „Dein Tag, Dein Weg!“ finden die bundesweiten Aktionstage am Donnerstag, 23. 
April 2026, statt und eröffnen Jugendlichen klischeefreie Einblicke in Berufe. Unternehmen und 
Einrichtungen können ab sofort Angebote für den Girls’Day und den Boys’Day 2026 auf der 
jeweiligen Homepage einstellen – und Jugendliche sich bereits anmelden. 

Der Girls’Day und der Boys’Day richten den Blick bewusst auf Berufsfelder, die Jugendliche bei 
ihrer Wahl oft ausblenden. Am Girls’Day lernen Teilnehmende unter anderem Berufe und 
Studiengänge aus Technik, IT, Handwerk oder Naturwissenschaften kennen. Der Boys’Day 
eröffnet Einblicke in soziale, erzieherische, pflegerische und dienstleistungsorientierte 
Tätigkeiten. Ziel ist eine Berufs- und Studienwahl, die sich an Interessen und Stärken orientiert – 
nicht an Rollenbildern. 

Mit ihrer Teilnahme öffnen Unternehmen und Einrichtungen jungen Menschen frühzeitig Türen. 
Sie machen Berufsbereiche sichtbar, die häufig noch geschlechtsspezifischen Stereotypen 
unterliegen und kommen selbst frühzeitig mit ihren Fachkräften der Zukunft ins Gespräch. Der 
Aktionstag bietet die Möglichkeit, Jugendlichen einen realistischen Einblick in den Arbeitsalltag 
zu geben und Interesse für eigene Ausbildungswege zu wecken.  

Unternehmen und Einrichtungen können ihre Angebote auf den Aktionslandkarten unter 
www.girls-day.de und www.boys-day.de eintragen. Jugendliche können dort veröffentlichte 
Angebote finden und direkt buchen.  

Die Angebote richten sich an alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität. 
Entscheidend sind Neugier und Interesse – alle sind eingeladen, passende Angebote 
kennenzulernen und auszuwählen. 

Ansprechpartnerinnen für alle Fragen rund um die Aktionstage für den Landkreis Ansbach: 

Christine Baez Delgado, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Ansbach-
Weißenburg, Tel. 0981-182360, 
ansbach-weissenburg.bca@arbeitsagentur.de. 

Tanja Peipp, Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt Ansbach, 
Tel. 0981-4681040, tanja.peipp@landratsamt-ansbach.de 
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Kommunale Allianz Kernfranken

Die kommunale Allianz im Herzen Mittelfrankens

● BruckBerg 

● DietenHofen 

● HeilsBronn 

● licHtenAu 

● neuenDettelsAu 

● PetersAurAcH 

● sAcHsen B.AnsBAcH 
● WinDsBAcH 

 … D A s  s i n D  W i r :

Tanz in den Mai

14:00 bis 18:00 Uhr
 Hohenzollernhalle  

 Hei lsbronn  
 Ketteldor fer  Straße

 Musikal ische Umrahmung: 
 Roland – One -Man-Band

 Für  Ihr  leibl iches Wohl  
 ist  gesorgt.

 E i n t r i t t  f r E i !

18. April 2026

reservierungen 

 ab 16. März 2026 

unter 09872 806-251

Fo
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Vereine u. Organisationen

Bruckberg - Openair 
 

„Da Vogelmayer“ 
 

 
Freitag, 31.Juli, 20:00 Uhr 

 
Einlass um 18.30 Uhr 

 
 Bayrisches Musik-Kabarett der Spitzenklasse! 
Mit „Da Vogelmayer“ gastiert einer der besten 

bayrischen Musik-Kabarettisten auf der 
Tennisanlage des TTC 70 Bruckberg. „Da Vogelmayer“                                                 

 ist ein niederbayrischer Kabarettist der vor Lebensfreude sprüht. 
Deshalb: Aktuelles Programm: 

 
LEBENSFREUDE 

 
                            

  
Kartenvorverkauf: 

 
Bürohaus Blank, Dietenhofen, 09824/91091 

oder Kurt Eschenbacher Bruckberg Tel. 09824/451 
 

Vorverkauf 20,- Euro - Abendkasse 25,- Euro 
Freie Platzwahl 
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Vereine u. Organisationen

Ein neues Ehrenmitglied im Männerchor! 

Der Männergesangverein Bruckberg 1868 e.V. hat an der Jahreshauptversammlung am 
03. Februar Werner Krämer zum Ehrenmitglied ernannt. 

Da der langjährige erste Vorstand des Vereins seit 40 Jahren als aktiver Sänger im 2. 
Bass sein großes musikalisches Können unter Beweis stellt, wurde Ihm diese 
Auszeichnung von seinem Nachfolger an der Vereinsspitze, Matthias Rolfes, nun 
verliehen. Als junger Mann mit noch nicht mal 20 Jahren trat Werner Krämer dem MGV 
bei und zählt seitdem als große Stütze. Des Weiteren organisiert er sehr erfolgreich den 
Kartenverkauf für die alljährliche Wirtshausmusik, die immer im Frühjahr im Gasthaus 
Dorn stattfindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v.l.n.r.: Willi Oheimer, Dieter Kreutzberger, Werner Krämer   Foto: G. Carl 

Als weitere Meilensteine in unserer Vereinshistorie konnten die Ehrungen für 50 Jahre 
aktives Singen im MGV Bruckberg an Dieter Kreutzberger und Willi Oheimer gefeiert 
werden. Beide Sänger zählen seit vielen Jahren zu den Leistungsträgern und haben in 
dieser Zeit ca. 2000 Proben und Auftritte absolviert. Eine beeindruckende Anzahl.  

Der erste Vorstand Matthias Rolfes berichtete außerdem von den zahlreichen 
musikalischen, geselligen und kulinarischen Treffen der Sänger im vergangenen Jahr. 
Auch durch die vielfältige instrumentalische Begleitung durch Klavier, Gitarre, 
Akkordeon oder Cachon gelinge es immer wieder, neue und interessante musikalische 
Ansätze zu den Gesangsstücken zu finden. 

Wer Interesse an unserem gemütlichen und entspannten Vereinsleben hat, ist herzlich 
eingeladen, dienstags um 20.00 Uhr im Gasthaus Dorn vorbeizuschauen. 

 

Georg Carl 
stellv. Vorstand MGV Bruckberg 
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Vereine u. Organisationen

Infos aus der Wirtschaft

DEKANATSCHOR 

Come
AN‘ Sing

Samstag, 21. März 2026, 17 Uhr
Martinskirche Bruckberg

Geistliche Abendmusik

„A Latin Jazz Mass“„A Latin Jazz Mass“
von Andreas Völlinger 

Dekanatschor Come AN‘ Sing
Kurt Henning, Saxophon 
Martin Stürmer, Schlagzeug
Oliver Dannhauser, E-Bass
Carl Friedrich Meyer, Leitung und Klavier

Pfarrerin Friederike Oertelt, Lesungen

Pfarrei Großhaslach - Bruckberg

Gottesdienste in Bruckberg
Freitag, 06. März
19.00 Uhr	 Gottesdienst am Weltgebetstag,
		  Gemeindetreff in Bruckberg

Sonntag, 08. März
10.30 Uhr	 Gottesdienst

Freitag, 13. März
18.00 Uhr	 Passionsandacht, Kapelle der Martins-
		  kirche

Sonntag, 15. März
10.30 Uhr	 Vorstellungsgottesdienst der Konfis mit
		  Band

Freitag, 20. März
18.00 Uhr	 Passionsandacht, Kapelle der Martins-	
		  kirche

Sonntag, 22. März
10.30 Uhr 	 Gottestdienst

Freitag, 27. März
18.00 Uhr	 Passionsandacht, Kapelle der Martins-
		  kirche

Sonntag, 29. März
10.30 Uhr	 Gottesdienst

Freitag, 03. April	 Karfreitag
10.30 Uhr	 Gottesdienst am Karfreitag

Sonntag, 05. April	 Ostersonntag
10.30 Uhr	 Gottesdienst Ostersonntag mit AM &
		  Posauenchor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frankenhöhe-Lamm 

Aktionswochen  
13. März – 12. April 2026 

Weidehaltung - gut für Natur und Tier! 
Infos und Adressen der beteiligten Betriebe unter: 

www.frankenhoehe-lamm.de   

Landschaftspflege mit 
Messer und Gabel 

 klimafreundlich 
regional 

lecker 
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Wenn‘s brennt – wir sind da.
Sie. Stress. Wir. Lösung.

Software

Hardware

Netzwerk

TelefonanlagenDrucker

CRM, ERP, CMS

Websites

eCommerce

Telefon
(09824) 9230427

E-Mail
it@artisan-tech.de

Web
www.artisan-tech.de

Computer – Netzwerk – Internet
Ihr freundlicher und kompetenter Ansprechpartner für alle Wünsche und 
Probleme rund um Computer, Netzwerke und Internet, betreut Betriebe 
und Privatanwender in Dietenhofen und Umgebung.
• Beratung vor dem Kauf von Hard- und Software (spart oft viel Geld !  )
• Beratung über die geeignete Internetanbindung, mit Komplett-Service:

► Beantragung, Installation & Konfiguration
• Reparaturen, Wartungen und Neuinstallationen
• Datensicherung / Backupmanagement
• Datenrettung - "Worst-Case Management"
• Hotline & Support  - bedarfsorientiert, 24 Std. Service

Helmut Schrepf
Walburgswinden
90599 Dietenhofen
Tel . 09824 /  920 40 40
Fax 09824 /  920 40 44
Mobil   0162 /  27 38 005
Internet :  www.cncc.de
Mail :  support@cncc.de

   Telekom-Partner

Wir freuen uns darauf, für Sie zu fairen Konditionen tätig sein zu dürfen!

Infos aus der Wirtschaft

Fair gedacht, 
mit Liebe gemacht!
Schöne Deko- und Geschenk-
artikel sowie Feinkost aus 
Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung.

Wir freuen uns auf Sie!
Schlossladen Bruckberg
Schlossstr. 1a • 91590 Bruckberg
Tel. +49 9824 58-675
E-Mail: eigenfertigung.bruckberg@diakoneo.de
www.diakoneo.de

Öffnungszeiten 
Mi.-Fr. von 10:00-17:00 Uhr

1. Sa. im Monat von 10:00-14:00 Uhr

SCHLOSSLADEN BRUCKBERG

+ Parkettböden / Parkett / Massivdielen
+ Parkettsanierung  
+ Vinyl / Designbeläge 
+ Teppichböden 
+ Nadelfilz / Kugelgarn-Böden
+ PVC-Böden / CV-Beläge 
+ Korkböden
+ Laminatböden 
+ Linoleum-Böden

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de
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Infos aus der Wirtschaft

Insetto GmbH
Gewerbering 30
91629 Weihenzell

Telefon +49 9802 25497-932
www.insetto.eu ©

In
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26

Ihr Insektenschutz-Experte mit eigener Fertigung

Wir sind Insetto – ein familiengeführtes Unternehmen mit Herz und Wachstum. Seit 2002 entwickeln und produzieren 
wir in Weihenzell passgenauen Insektenschutz, den unsere Kundinnen und Kunden bequem über unseren Online-
shop insetto.eu bestellen können. Was uns antreibt? Die Begeisterung für Qualität, Präzision und Kundenzufrieden-
heit. Deshalb beraten wir mit echter Kompetenz – und stehen mit vollem Einsatz hinter dem, was wir tun. Weil wir uns 
kontinuierlich weiterentwickeln, freuen wir uns, unser Team zu verstärken – vielleicht ja bald mit Dir?

Ready to fly – 
sei dabei!sei dabei!

Unsere aktuellen Stellenangebote Warum du bei uns arbeiten solltest

So bewirbst du dich

 Spannende Aufgaben in einem motivierten 
 und familiären Team

 Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
 (je nach Bereich)

 Firmenevents, E-Bike-Leasing und viele 
 weitere Benefits

 Weiterbildungsmöglichkeiten für deine 
 persönliche Entwicklung

 Modernes Arbeitsumfeld in einem neuen, 
 bestens ausgestatteten Gebäude

Sende deine Unterlagen über 
unser Bewerbungsformular 
unter insetto.eu/jobs oder per 
E-Mail an bewerbung@insetto.eu

Mach' dir hier ein Bild
von uns im Firmen-Video

Assistenz der Verkaufsleitung (m/w/d)
Vollzeit oder Teilzeit (ab sofort)
Unterstützung im organisatorischen und administra-
tiven Bereich des Verkaufs- & Servicebüros. Arbeits-
zeiten Mo–Fr, flexibel nach Absprache von 9-18 Uhr.

Kundenberatung und/oder Reklamations-
bearbeitung (m/w/d)
Teilzeit oder Minijob (ab März 2026)
am Nachmittag, befristet bis September
Bearbeitung von Kundenanfragen & -reklamationen.

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
Flexible Arbeitszeiten (ab März/April 2026)
Unterstützung in der Produktion mit technischem 
Verständnis.

Reinigungskraft (m/w/d)
auf Teilzeit oder Minijob (ab sofort)
Reinigung der Büros, Sanitär- & Aufenthaltsräume.



Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bruckberg - März 2026 - Seite 18

Infos aus der Wirtschaft

Komm vorbei,
wir freuen uns auf Dich

Wir sind mit unserem Glücksrad
wieder vor Ort und haben tolle

Preise eingepackt.

(Das Studio hat wie gewohnt geöffnet)

Am 21. März 2026
ist Frühjahrsmarkt in Dietenhofen

Am Rad drehen war noch nie so
gewinnbringend - probier's aus!
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Infos aus der Wirtschaft

GmbH & Co. KG.

B e k e n n e n  S i e  F a r b e !
+ Maler- und Tapezierarbeiten

+ Fassaden-Renovierungen

+ Wärmedämmverbundsysteme

+ firmeneigenes Gerüst

+ Bodenbeläge

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de

Thomas Weber | Geprüfter Bestatter
Talstraße 27 | 91580 Petersaurach-Großhaslach
Telefon 0 98 72.17 36 | Telefax 0 98 72.14 35
kontakt@bestattungenweber.de
www.bestattungenweber.de

Gemeinsam Schritt für Schritt …
Wir begleiten Sie auf dem Weg des Abschieds.

BESTATTUNGEN WEBER
Begleitu ng im Trauerfa ll
WEBERBESTATTUNGEN WEBERWEBERWEBER
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Infos aus der Wirtschaft

Hallenbau nach Maß, 
für jede Branche!

GewerbebauMassivholz-
häuser

Wohngesund bauen, 
nachhaltig Leben!

Photovoltaik
Effizient Strom gewinnen 

und speichern!

Schubert + Kühn GmbH & Co. KG · Gewerbering 3 · 91629 Weihenzell

Jetzt Termin  
vereinbaren  

und durchstarten!

OBST
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Ich kümmere
mich um Ihren
Garten!

Ernst Hack
zertifizierter Baumwart

Birkenstr 13, Bruckberg
0173/3671611
hack.ernst@web.de

Baumschnitt
Gartenpflege
Veredelung
Sortenbestimmung- &
sicherung
Anpflanzung
Schnitt nach LPV-
Vorgaben
Schnittkurse Baumpflege 

Hack

- Top Markenauswahl

- Super Angebote bis - 50%

- Top Werkstatt-Service

- Beratung wird bei uns GROßGESCHRIEBEN
  

save the date: 

      Samstag, 21.März

      Frühjahrsausstellung !!  
      9:00 - 18:00 Uhr


